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Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau  
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Bilanz zum 31. Dezember 2021 

A K T I V S E I T E
31.12.2021 31.12.2020 

€ € € 
A. Anlagevermögen
       I. Immaterielle Vermögensgegenstände 
          Entgeltlich erworbene Software 147.633,00 273.081,00 

      II. Sachanlagen 
          1. Grundstücke, grundstücksgleiche Anlage und Gebäude 
              einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 8.160.728,72 17.200.670,83 
          2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 601.104,00 3.611.938,00 
          3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 762.657,65 1.735.761,44 

9.524.490,37 22.548.370,27 

     III. Finanzanlagen 
          1. Beteiligungen 121.520,00 123.230,00 
          2. Wertpapiere des Anlagevermögens 18.913.693,35 18.883.629,04 
          3. Sonstige Ausleihungen 1.653.468,52 1.895.648,82 

20.688.681,87 20.902.507,86 
30.360.805,24 43.723.959,13 

B. Umlaufvermögen
       I. Vorräte 147.924,49 234.422,84 

      II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
          1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 732.120,91 6.155.755,81 
          2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.748.819,54 0,00 
          3. Wertberichtigungen –    28.779,33 –    99.922,58 
          4. Sonstige Vermögensgegenstände 5.080.224,82 4.792.010,67 

9.532.385,94 10.847.843,90 

     III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 15.707.723,95 25.776.584,37 
25.388.034,38 36.858.851,11 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 54.688,29 323.175,68 
55.803.527,91 80.905.985,92 

Treuhandvermögen 3.600.787,09 4.215.232,29 



P A S S I V S E I T E
31.12.2021 31.12.2020 

€ € € 
A. Eigenkapital
       I. Vereinskapital 2.400.000,00 2.400.000,00 
      II. Rücklagen 37.419.599,07 50.710.296,94 

39.819.599,07 53.110.296,94 

B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum
Anlagevermögen 1.544.005,00 6.305.615,69 

C. Rückstellungen 5.145.308,56 2.821.382,90 

D. Verbindlichkeiten
     1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  1.370.954,61 2.580.868,63 
     2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.588.898,19 2.259.253,98 
     3. Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mitteln und Fonds 4.862.416,32 8.453.442,96 
     4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.374.590,56 4.440.780,94 

9.196.859,68 17.734.346,51 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 97.755,60 934.343,88 

55.803.527,91 80.905.985,92 

Treuhandverbindlichkeiten 3.600.787,09 4.215.232,29 



Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau  
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main  
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

2 0 2 1 2020 
Betrieblicher Geschäftsbereich € € € 
  1. Erträge 
      a) Sammlungen 14.631,19 104.490,81 
      b) Spenden und Stiftungsmittel 519.679,78 3.131.969,42 
      c) Kollekten 281.473,12 565.647,88 
      d) Mitgliedsbeiträge 3.582.978,00 3.507.629,00 
      e) Zuschüsse von Gebietskörperschaften 11.749.091,04 41.160.772,45 
      f) Zuweisungen der Kirche 10.552.487,52 16.945.316,68 
      g) Sonstige Zuweisungen für die Sozialarbeit 324.763,79 3.047.335,82 
      h) Leistungsentgelte 7.957.205,84 41.535.125,70 
      i) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 

 und Sonderposten 195.033,42 778.117,08 
  2. Übrige betriebliche Erträge 1.011.147,68 4.577.528,60 

36.188.491,38 115.353.933,44 
  3. Periodenfremde betriebliche Zuschussabrechnung 
      a)  Periodenfremder Ertrag aus Zuschussabrechnung 54.956,10 332.162,92 
      b)  Periodenfremder Aufwand aus Zuschussabrechnung 13.340,92 752.057,59 

41.615,18 –    419.894,67 
36.230.106,56 114.934.038,77 

  4. Personalkosten 
      a) Löhne und Gehälter 17.677.398,29 63.519.896,55 
      b) Soziale Abgaben und EZVK 5.074.317,42 17.648.431,04 
      c) Sonstige personalbezogenen Kosten 1.496.779,47 2.235.386,07 

24.248.495,18 83.403.713,66 
  5. Sachkosten 
      a) Wasser und Energie 189.665,54 1.007.547,43 
      b) Wirtschaftsbedarf 2.080.137,71 6.321.550,06 
      c) Betreuungsaufwand 487.483,20 1.842.418,17 
      d) Verwaltungsbedarf 1.860.155,98 3.244.819,72 
      e) Instandhaltung und Ersatzbeschaffung 537.546,79 1.928.848,58 
      f) Abgaben und Versicherungen 109.617,23 450.505,58 

5.264.606,45 14.795.689,54 
  6. Mieten und Pachten 221.941,62 4.606.191,87 
  7. Abschreibungen 754.430,62 2.530.811,60 
  8. Besondere Aufwendungen der Arbeitsgebiete 3.769.853,76 3.839.312,84 
  9. Übrige betriebliche Aufwendungen 1.162.992,87 3.527.985,47 

35.422.320,50 112.703.704,98 
  Betriebsergebnis/Übertrag 807.786,06 2.230.333,79 



2 0 2 1 2020 
€ € € 

  Übertrag/Betriebsergebnis 807.786,06 2.230.333,79 
  Finanzbereich 
  10. Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen 520.412,65 263.262,63 
  11. Erträge aus sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen 494.599,66 383.807,47 
  12. Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen 122.109,48 103.919,50 
  13. Abschreibungen auf Finanzanlagen 184.065,31 317.469,98 
  Finanzergebnis 708.837,52 225.680,62 
  Ergebnis des betrieblichen Geschäftsbereichs 1.516.623,58 2.456.014,41 
  Außerordentlicher Bereich 
  14. Außerordentliche und periodenfremde Erträge 226.099,66 1.555.655,37 
  15. Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen 15.032.918,51 389.006,88 
  Außerordentliches Ergebnis – 14.806.818,85 1.166.648,49 
  16. Sonstige Steuern 502,60 13.041,00 
  Jahresfehlbetrag (–)/Jahresüberschuss – 13.290.697,87 3.609.621,90 
  17. Entnahmen aus Rücklagen 13.290.697,87 0,00 
  18. Einstellung in Rücklagen 0,00 3.609.621,90 
  Bilanzgewinn 0,00 0,00 
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Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau  
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Anhang 2021 

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss 

Allgemeine Angaben 

Die Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V., 
Frankfurt am Main, ist unter der Nummer VR 4595 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Frank-
furt am Main eingetragen. 

Die Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. 
gründet sich als ein gemeinsames Werk aus der Verschmelzung der Diakonischen Werke in Hes-
sen und Nassau und Kurhessen-Waldeck zum 1. Januar 2013. 

Der Verein legt freiwillig Rechnung nach den im HGB geregelten Vorschriften für alle Kaufleute zur 
Führung von Handelsbüchern (§§ 238 ff. HGB). 

Im Jahresabschluss wurden die gesetzlichen und rechtsformspezifischen Vorschriften sowie die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. 

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2020 sind unter Berücksichtigung der Ausgliede-
rung unverändert übernommen worden. 

Der Verein ist, mit Ausnahme der Unterhaltung von wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, von der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Ertragsteuern fallen somit nur in den wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben an. 

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist ausgehend vom handelsrechtlichen Gesamt-
kostenverfahren und mit Anleihen aus der PBV aus Transparenzgründen im Rahmen der rechtli-
chen Vorgaben für Kaufleute so angepasst und erweitert worden, dass bei den Besonderheiten der 
Geschäftsfeldertätigkeit ein angemessener Einblick in die Ertragslage gewährleistet wird. 



2 

Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau  
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Anhang 2021 

Ausgliederung des Betriebs der Regionalen Diakonischen Werke zum 1.1.2021 

Zum 1. Januar 2021 hat der Verein den Betrieb seiner 17 regionalen diakonischen Werke und einer 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) mit allen Rechten und Pflichten durch Ausgliederung auf 
die neu gegründete Tochtergesellschaft RDW HN Regionale Diakonische Werke in Hessen und 
Nassau gGmbH mit Sitz in Frankfurt am Main übertragen. Das Evangelische Fröbelseminar sowie 
die Evangelischen Freiwilligendienste verbleiben unter der Trägerschaft des Vereins. Die Ausgliede-
rung erfolgte nach Maßgabe des Ausgliederungsplanes vom 26. Mai 2021 sowie des Zustimmungs-
beschlusses der Mitgliederversammlung vom 30. Juni 2021 im Wege der Ausgliederung zur Neu-
gründung (§ 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG). Die Übertragung umfasst alle Aktiva und Passiva, Verträge 
sowie sonstige Rechtsverhältnisse/Rechtspositionen, die wirtschaftlich zu dem Betrieb gehören und 
zwar unabhängig davon, ob sie bilanzierungsfähig sind oder nicht. Die Ausgliederung der überge-
henden Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Buchwertverknüpfung und damit han-
delsrechtlich zu den im Jahresabschluss des Vereins zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Wer-
ten. Nach der Ausgliederungsbilanz beträgt das ohne Schuldenabzug übertragene Aktivvermögen 
T€ 26.626. Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von  
T€ 15.428 übertragen. 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00. Der Verein ist alleiniger Gesellschafter. 

Der im Rahmen der GmbH-Ausgliederung ermittelte Beteiligungsbuchwert in Höhe von T€ 11.223 
wurde vollumfänglich wertberichtigt, da die Anteile an der Gesellschaft vorrausichtlich im Jahr 2023 
unentgeltlich auf die EKHN übertragen werden. Ferner wurden für ungewisse Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber der RDW HN gGmbH Rückstellungen in Höhe von T€ 3.700 passiviert. 
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Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau  
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Anhang 2021 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Entgeltlich erworbene Software wird linear über eine Nutzungsdauer zwischen drei und fünf Jahren 
abgeschrieben. 

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgt zu 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Anschaffungskostenminderungen werden abgesetzt. Es 
kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze 
richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer bei den Gebäuden liegt zwischen 33 bis 40 Jahren. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
der Geschäftsausstattung richtet sich nach den amtlichen steuerlichen AfA-Tabellen.  

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt, gegebenenfalls vermindert um Ab-
schreibungen bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen. Zuschreibungen bis zur Höhe der 
Anschaffungskosten werden vorgenommen, falls die Gründe für die Abschreibungen nicht mehr 
bestehen. 

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Sofern die Wiederbeschaffungskosten zum  
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. 

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert. Bei den Forderungen werden erkennbare 
Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird 
durch eine Pauschalwertberichtigung auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen Rechnung 
getragen. 
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Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Anhang 2021 

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. 

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die 
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt 
linear entsprechend dem Zeitablauf. 

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten 
ausgewiesen, soweit diese Zuschüsse für Sachanlagevermögen eingesetzt wurden. Die Sonder-
posten werden nach Maßgabe der Abschreibungen auf die mit den Zuschüssen finanzierten Anla-
gegüter aufgelöst. 

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangeli-
schen Zusatzversorgungskasse Darmstadt (EZVK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensi-
onsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzich-
tet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird durch Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 5,9 % 
des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbei-
tragten Löhne und Gehälter € 12.649.532,98. Zusätzlich wurde ein Zusatzbeitrag (ehemals Sanie-
rungsgeld) in Höhe von 1,7 % erhoben. 

Die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden mit dem sich nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung ergebenden Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit 
von mehr als einem Jahr wurden abgezinst. Die Rückstellungsberechnungen erfolgen auf der 
Grundlage der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck mit einem Rechnungszins von 1,35 % in der 
Handelsbilanz. Bei der Ermittlung der Langarbeitszeitkonten wurden jährliche Lohn- und Gehalts-
steigerungen von 2,5 % (Angestellte) bzw. 0,0% (Vorstände) unterstellt. 

Die übrigen Vermögenswerte wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip mit den Nennwerten, 
die Verbindlichkeiten mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert. 
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Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Anhang 2021 

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, 
soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Das Treuhandvermögen sowie die Treuhandverbindlichkeiten aus der Verwaltung von zweckge-
bundenen Zuschüssen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für den Betrieb der kirchli-
chen Diakoniestationen werden unter der Bilanz ausgewiesen.  
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Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau  
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Anhang 2021 

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz 

Aktivseite 

Zu A. Anlagevermögen 

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Auf-
stellung: 

Entwicklung der Anschaffungswerte

Bilanzposten Anfangsstand Zugänge Um- Abgänge/ Endstand

buchungen Tilgungen

€ € € € €

1 2 3 4 5 6

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Software 1.370.755,02 126.597,08 0,00 483.999,40 1.013.352,70 

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche

Rechte und Bauten einschließlich 

der Bauten auf fremden Grundstücken 31.595.840,65 95.730,53 0,00 9.105.601,69 22.585.969,49 

2. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 19.226.678,47 356.233,02 0,00 14.625.324,15 4.957.587,34 

3. Geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau 1.735.761,44 296.751,34 0,00 1.269.855,13 762.657,65 

52.558.280,56 748.714,89 0,00 25.000.780,97 28.306.214,48 

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 123.230,00 11.222.825,86 0,00 1.710,00 11.344.345,86 

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 19.774.040,73 8.787.839,93 0,00 8.573.710,31 19.988.170,35 

3. Sonstige Ausleihungen 1.895.648,82 0,00 0,00 242.180,30 1.653.468,52 

21.792.919,55 20.010.665,79 0,00 8.817.600,61 32.985.984,73 

75.721.955,13 20.885.977,76 0,00 34.302.380,98 62.305.551,91 
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Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau  
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Anhang 2021 

Entwicklung der Abschreibungen Restbuchwert

Anfangsstand Abschreibungen Um- Zuschreibungen Entnahmen Endstand (Stand am

des buchungen des für 31.12.2021)

Geschäftsjahres Geschäftsjahres Abgänge

€ € € € € € €

7 8 9 10 11 12 13

1.097.674,02 23.352,08 0,00 0,00 255.306,40 865.719,70 147.633,00 

14.395.169,82 399.006,54 0,00 0,00 368.935,59 14.425.240,77 8.160.728,72 

15.614.740,47 321.041,27 0,00 0,00 11.579.298,40 4.356.483,34 601.104,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.657,65 

30.009.910,29 720.047,81 0,00 0,00 11.948.233,99 18.781.724,11 9.524.490,37 

0,00 11.222.825,86 0,00 0,00 0,00 11.222.825,86 121.520,00 

890.411,69 184.065,31 0,00 0,00 0,00 1.074.477,00 18.913.693,35 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653.468,52 

890.411,69 11.406.891,17 0,00 0,00 0,00 12.297.302,86 20.688.681,87 

31.997.996,00 12.150.291,06 0,00 0,00 12.203.540,39 31.944.746,67 30.360.805,24 
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Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Anhang 2021 

Zu B. Umlaufvermögen 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind in Höhe von T€ 5.064 (Vorjahr: T€ 4.596) innerhalb 
eines Jahres und in Höhe von T€ 16 (Vorjahr: T€ 196) nach einem Jahr fällig. Unter den sonstigen 
Vermögensgegenständen sind aufgelaufene, aber zum Bilanzstichtag noch nicht fällige Zinsen in 
Höhe von T€ 101 (Vorjahr: T€ 114) enthalten.  

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus laufenden Leistungsver-
rechnungen. 

Passivseite 

Zu A. Eigenkapital 

Das Vereinskapital beträgt € 2.400.000,00.  

Zu B. Sonderposten (Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen) 

Investitionszuschüsse sind in die Sonderposten (Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen) ein-
gestellt. Sie werden in Höhe des AfA-Satzes des geförderten Anlagevermögens aufgelöst. 
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Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Anhang 2021 

Zu C. Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

Stand am Inanspruch- Auflö- Zufüh- Stand am
1.1.2021 nahme sungen rungen 31.12.2021

T€ T€ T€ T€ T€
Langfristige Rückstellungen
Lebensarbeitszeitkonto 162 0 0 20 182

Kurzfristige Rückstellungen
Ungewisse Zahlungsverpflichtungen

RDW HN gGmbH 0 0 0 3.700 3.700
Urlaubsverpflichtungen 1.507 1.507 0 433 433
Stiftung Anerkennung und Hilfen 173 81 0 95 187
Migrationsberatung für Erwachsene –

Personalüberleitungskosten 0 0 0 180 180
Einmalzahlung KDAVO/AVR KW 150 150 0 150 150
Jahresabschlusskosten 70 70 0 34 34
Personalabfindungen 157 157 0 0 0
Übrige 602 367 71 115 279

2.659 2.332 71 4.707 4.963
2.821 2.332 71 4.727 5.145
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Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau  
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main 
Anhang 2021 

Zu D. Verbindlichkeiten 

R e s t l a u f z e i t Gesamt- Davon durch 
bis zu  von mehr  von mehr betrag Pfandrechte 
 einem  als einem als fünf und ähnliche 
Jahr  Jahr Jahren Rechte 

gesichert 
€ € € € € 

1. Verbindlichkeiten 
    gegenüber Kreditinstituten 157.197,84 1.213.756,77 579.225,26 1.370.954,61 1.370.954,61
(Vorjahr) (197.966,42) (2.382.902,21) (1.584.280,88) (2.580.868,63) (2.580.868,63)
2. Verbindlichkeiten aus Liefe- 
    rungen und Leistungen 1.588.898,19 0,00 0,00 1.588.898,19 0,00
(Vorjahr) (2.259.253,98) 0,00 0,00 (2.259.253,98) 0,00
3. Verbindlichkeiten aus zweck- 
    gebundenen Mitteln 4.862.416,32 0,00 0,00 4.862.416,32 0,00
(Vorjahr) (8.453.442,96) (0,00) (0,00) (8.453.442,96) (0,00)
4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.374.590,56 0,00 0,00 1.374.590,56 0,00
(Vorjahr) (2.154.104,07) (2.286.676,87) (1.925.376,07) (4.440.780,94) 0,00
Gesamtsumme 7.983.102,91 1.213.756,77 579.225,26 9.196.859,68 1.370.954,61
(Vorjahr) (13.064.767,43) (4.669.579,08) (3.509.656,95) (17.734.346,51) (2.580.868,63)

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von T€ 11 werden im Geschäftsjahr zusammen mit den 
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ausgewiesen. 

Der im Rahmen der GmbH-Ausgliederung ermittelte Beteiligungsbuchwert in Höhe von T€ 11.223 
wurde vollumfänglich wertberichtigt, da die Anteile an der Gesellschaft vorrausichtlich im Jahr 2023 
unentgeltlich auf die EKHN übertragen werden. Der Ausweis der Abschreibungen erfolgte unter 
der Position „Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen“. 

Für ungewisse Zahlungsverpflichtungen gegenüber der RDW HN gGmbH wurden Rückstellungen 
in Höhe von T€ 3.700 passiviert. Der Ausweis der Abschreibungen erfolgte ebenfalls unter der Po-
sition „Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen“. 
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4. Sonstige Angaben 

Anteilsbesitz 

Geschäfts- Eigenkapital Ergebnis
anteile 2021 2021

% € €

RDW HN- Regionale Diakonische Werke in 
Hessen und Nassau gGmbH 100,0 

 11.402.790,25 €   179.964,39 € 

Geschäfts- Eigenkapital Ergebnis
anteile 2020 2020

% € €

Soziale Arbeit Diakonie Hessen gGmbH 100,0 18.841,58 € - 813,55 € 

Geschäfts- Eigenkapital Ergebnis
anteile 2020 2020

Medienhaus GmbH 10,0 631.704,02 € 14.013,88 € 

Die Umfirmierung der „Diakonie Hessen GmbH“ in die „Soziale Arbeit Diakonie Hessen gGmbH“ 
wurde am 12. August 2021 ins Handelsregister eingetragen. Der Löschungsantrag für die „Soziale 
Arbeit Diakonie Hessen gGmbH“ wurde am 26. April 2022 in das Handelsregister eingetragen. Der 
Jahresabschluss der Gesellschaft ist zum Prüfungszeitpunkt noch nicht erstellt. 

Der Jahresabschluss 2021 der Medienhaus GmbH lag dem Verein zum Prüfungszeitpunkt noch 
nicht vor. 

Die übrigen Beteiligungen des Vereins liegen unter 5 % oder werden ohne Kapitaleinlage geführt. 
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Leitungs- und Aufsichtsorgane 

Die Organe des Vereins sind: 

 Mitgliederversammlung 
 Aufsichtsrat 
 Vorstand 

Vorsitzende der Mitgliederversammlung sind: 

Dr. Birgit Pfeiffer (Kirchengebiet EKHN) (Vorsitzende)  
Frau Katrin Wienold-Hocke (Kirchengebiet EKKW) (stellvertretende Vorsitzende) 

Mitglieder des Aufsichtsrats nach Satzung: 

Mitglieder gem. § 17 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung (von der Mitarbeitervertretung gewählt) stimmbe-
rechtigt: 

Herr Maik Dietrich-Gibhard (Vorsitzender)                stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW 
Herr Dr. Klaus Bartl                                                          stimmberechtigt, Kirchengebiet EKHN 
Herr Gerd Biesgen                                                           stimmberechtigt, Kirchengebiet EKHN 
Herr Jörg Marx                                                                 stimmberechtigt, Kirchengebiet EKHN  
Herr Martin Müller                                                            stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW 
Frau Andrea Röth                                                            stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW 
Frau Dr. Dorette Seibert (ab 1. Juli 2021)                       stimmberechtigt, Kirchengebiet EKHN 
Frau Dr. Ursula Schoen (bis zum 30. Juni 2021)            stimmberechtigt, Kirchengebiet EKHN 
Frau Brigitte Walz-Kelbel (stellvertretende Vorsitzende) stimmberechtigt, Kirchengebiet EKHN 
Herr Jörg Wiegand                                                          stimmberechtigt, Kirchengebiet EKHN 
Herr Dr. Christian Geyer                                                 stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW 
Frau Martina Heide-Ermel                                               stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW 
Herr Sven Kepper                                                           stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW  

Mitglieder gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung (von den Kirchen benannt): 

Frau Claudia Brinkmann-Weiß                                 stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW  
Frau Petra Hegmann                                                stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW  
Frau Dr. Anne-Ruth-Wellert                                     stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW  
Frau Ulrike Scherf                                                    stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW 
Herr Jo Hanns Lehmann                                          stimmberechtigt, Kirchengebiet EKHN 
Herr Christian Schwindt        stimmberechtigt, Kirchengebiet EKHN
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Mitglieder gem. § 17 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung (von den Gesamtausschüssen benannt): 

Herr Hans Appel                                                    stimmberechtigt, Kirchengebiet EKHN 
Herr Reiner Friele                                                  stimmberechtigt, Kirchengebiet EKKW  

Mitglieder gem. § 17 Abs. 1 Nr. 4 der Satzung (Vorsitzende der Mitgliederversammlung kraft Amt): 

Frau Dr. Birgit Pfeiffer (Vorsitzende) mit beratender Stimme, Kirchengebiet EKHN 
Frau Katrin Wienold-Hocke (stellvertretende Vorsitzende)  mit beratender Stimme, 
Kirchengebiet EKKW 

Vorstand Diakonie Hessen: 
Mitglieder gem. § 19 Abs. 2 der Satzung – mit beratender Stimme: 

Herr Dr. Harald Clausen 
Herr Carsten Tag (Vorstandsvorsitzender) 

Bezüge Unternehmensorgane: 

Der Verein macht von dem Wahlrecht auf Unterlassen der Angaben über die Bezüge des Vorstan-
des gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch. 

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurde im Berichtsjahr ein Auslagenersatz insgesamt in Höhe 
von T€ 1 geleistet.  

Anzahl der Mitarbeiter nach Köpfen 

Die Anzahl der Mitarbeiter nach Köpfen (Jahresdurchschnitt) des Vereins stellt sich wie folgt dar: 

2021 2021 2021 
Anzahl Mitarbeiter Hauptamtliche Bundesfreiwilligendienst,  Summe 

Mitarbeiter Freiwilliges Soziales Jahr, 
Auszubildende, Praktikanten   

LGS Frankfurt und Kassel 149 4 153 
EV. Freiwilligendienste 35 646 681 
Fröbelseminar 78 6 84 

262 656 918 
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Abschlussprüferhonorar 

Das für das Geschäftsjahr vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar in Höhe von 
T€ 36 schlüsselt sich auf in das Honorar für: 

a) die Abschlussprüfungsleistungen T€ 20 
b) Steuerberatungsleistungen T€ 14 
c) sonstige Leistungen  T€ 2 

Ergebnisverwendung 

Der Jahresfehlbetrag wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Mitgliederversammlung, mit den 
Rücklagen verrechnet. 

Frankfurt am Main, am 17. August 2022 

Diakonie Hessen – Diakonisches Werk  
in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V.

Dr. Harald Clausen Carsten Tag
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Lagebericht des Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen 
und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V. (Diakonie Hessen)  
für das Geschäftsjahr 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 

Aufgaben der Diakonie Hessen    
Die Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-
Waldeck e.V. (im Folgenden: die Diakonie Hessen) versteht sich gemäß der Präambel 
ihrer Satzung als Lebens- und Wesensäußerung der evangelischen Kirche. Sie ist der 
Zusammenschluss der Träger diakonischer Arbeit im Bereich der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck und der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
Die Diakonie Hessen will diakonische Kräfte im Bereich beider Kirchen stärken, die 
diakonische Arbeit der Träger fördern und als Spitzenverband der Freien Wohlfahrts-
pflege die Diakonie in Politik und Öffentlichkeit vertreten. 

Die Diakonie Hessen unterhält drei Geschäftsbereiche: „Landesverband“, „Evangeli-
sches Fröbelseminar“ und „Evangelische Freiwilligendienste“.  

Erstmals im Geschäftsjahr 2021 zählt der bisherige Geschäftsbereich „Regionale Dia-
konische Werke (Hessen und Nassau)“ auf Grund dessen Ausgliederung und rechtli-
cher Verselbständigung in eine eigenständige gemeinnützige GmbH nicht mehr zu den 
Geschäftsbereichen der Diakonie Hessen. 

In ihrem Geschäftsbereich Landesverband bildet die Diakonie Hessen als Werk der 
Kirche ihre oben genannten Funktionen als Mitgliederverband und als anerkannter 
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege ab. Sie unterstützt und berät ihre Mitglie-
der und vertritt diese in Politik und Öffentlichkeit. Sie setzt sich für dienliche Rahmen-
bedingungen ein, unter denen die Mitglieder der Diakonie Hessen ihre sozialen Leis-
tungen bestmöglich zum Wohle der hilfebedürftigen Menschen erbringen können. 

Das Evangelische Fröbelseminar mit Standorten in Kassel und Korbach besteht aus 
staatlich anerkannten Fachschulen für Sozialpädagogik und Heilpädagogik, einer hö-
heren Berufsfachschule für Sozialassistenz sowie einem Familienzentrum mit einer 
Kindertagesstätte und weiteren Angeboten. Das Evangelische Fröbelseminar ist ein 
führendes Zentrum der Fröbelpädagogik in Deutschland und verfügt über ein interna-
tionales Netzwerk. Es leistet durch Aus- und Fortbildung sowie Kooperationen mit über 
350 sozialpädagogischen Einrichtungen einen maßgeblichen Beitrag zur Minderung 
des Fachkräftemangels.  

Die Evangelischen Freiwilligendienste der Diakonie Hessen sind anerkannter Trä-
ger für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) und den BFD 27plus. Die Evangelischen Freiwilligen-
dienste gewinnen, begleiten und betreuen vor allem junge Menschen in einem einjäh-
rigen Freiwilligendienst in diakonischen und kirchlichen Einrichtungen im Kirchenge-
biet. Sie geben den Freiwilligen die Chance für berufliche Orientierung, beruflichen 
Einstieg, sich und andere kennenzulernen und praktische Erfahrung in helfenden, so-
zialen oder ökologischen Berufsfeldern zu sammeln.  
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1. Geschäftsverlauf der Diakonie Hessen im Geschäftsjahr 2021 
Das Geschäftsjahr 2021 der Diakonie Hessen war geprägt von der Ausgliederung 
der bisher zur Diakonie Hessen gehörenden Regionalen Diakonischen Werke auf 
dem Gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (RDW HN). Die 17 
RDW und eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) wurden in ihrer Gesamt-
heit auf Grundlage eines entsprechenden Beschlusses der Mitgliederversammlung 
der Diakonie Hessen vom 30.6.2021 mit steuerrechtlicher Rückwirkung zum 
1.1.2021 aus dem Diakonie Hessen e.V. ausgegliedert und in einer gemeinnützigen 
GmbH verselbständigt (Ausgliederung zur Neugründung nach § 123 Abs. 3 Ziff. 2 
UmwG). Neben den regionalen Betriebsstätten der RDW wurden auch die zentralen 
Unterstützungsfunktionen für die RDW, die bisher in der Landesgeschäftsstelle der 
Diakonie Hessen vorgehalten wurden (insbesondere die Abteilungen Personal, Fi-
nanzen, Controlling und Administration), einschließlich der entsprechenden Mitarbei-
tenden auf die neue gGmbH übertragen. Alleiniger Gesellschafter der entstandenen 
„RDW HN – Regionale Diakonische Werke in Hessen und Nassau gGmbH“ (RDW 
HN gGmbH) wurde der Diakonie Hessen e.V.  

Die Ausgliederung der RDW hatte strategische Gründe. Die Diakonie Hessen will sich 
stärker auf ihre Verbandsaufgaben konzentrieren und deshalb die Trägerschaft der 
umfangreichen eigenen sozialen Dienste der RDW von den Verbandsaufgaben tren-
nen. Dieses Ausgliederungsvorhaben war in § 25 Abs. 3 der Vereinssatzung festge-
schrieben. 

Im Kontext der Ausgliederung war die erste Jahreshälfte 2021 von der Vorbereitung 
der entsprechenden Beschlussfassungen sowie der finanziellen und administrativen 
Vorbereitungen geprägt. In der zweiten Jahreshälfte wurde die finanz- und bilanzbuch-
halterische Umsetzung vollzogen, was sich bis in das Geschäftsjahr 2022 hinein er-
streckt hat. Auch die Aufgabenzuweisungen, Prozesse und Abläufe der nunmehr zwi-
schen Diakonie Hessen und RDW gGmbH „geteilten“ zentralen Unterstützungsfunkti-
onen wurden auf die beiden nun getrennten Organisationsträger angepasst. Die Aus-
gliederung wurde ordnungsgemäß und gemäß den getroffenen Beschlüssen durchge-
führt.   

Der im Rahmen der Ausgliederung entstandene Beteiligungswert der Diakonie Hessen 
an der ausgegründeten RDW HN gGmbH in Höhe von ca. 11,2 Mio. € wurde im Ge-
schäftsjahr 2021 in voller Höhe abgeschrieben. Grund hierfür sind Bestrebungen, die 
Geschäftsanteile der Diakonie Hessen an der gGmbH ohne Gegenwertausgleich auf 
die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zu übertragen. Die entspre-
chenden Grundlagenbeschlüsse auf Seiten der Diakonie Hessen sind bereits gefasst, 
eine formale Entscheidung seitens der EKHN steht noch aus.  
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Darüber hinaus war im Geschäftsjahr 2021 ebenfalls im Kontext der voraussichtlichen 
Übertragung der Geschäftsanteile eine außerordentliche Rückstellung in Höhe von  
3,7 Mio. € zu bilden. Dies steht im Zusammenhang mit einer Risikorücklage in gleicher 
Höhe, die die Diakonie Hessen zur Absicherung des Geschäftsbetriebs der RDW ge-
bildet hatte und die ggf. als weitere Kapitalausstattung auf die gGmbH übertragen wer-
den soll. 

In wirtschaftlicher Hinsicht verlief der Geschäftsverlauf der Diakonie Hessen im Jahr 
2021 in allen drei (verbliebenen) Geschäftsfeldern ohne signifikante Störungen und 
hat zu einer positiven Entwicklung des budgetierten gewöhnlichen Geschäftsverlaufs 
geführt.  

Das Jahresergebnis der Diakonie Hessen aus dem budgetierten gewöhnlichen Ge-
schäftsverlauf, also ohne Berücksichtigung der genannten einmaligen Belastung aus 
der möglichen Übertragung der RDW HN gGmbH von bis zu 14,9 Mio. € (11,2 Mio. € 
Abschreibung + 3,7 Mio. € liquide Mittel in Höhe der bisherigen Risikorückstellung), 
hätte einen Jahresüberschuss von rund 1,6 Mio. € ergeben. Unter Einbeziehung der 
voraussichtlichen Übertragungsauswirkungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag 2021 
von 13,3 Mio. €.   

Das Geschäftsjahr 2021 wurde durch die weiterhin andauernde Corona-Pandemie wie 
bereits im Vorjahr nicht wirtschaftlich negativ beeinflusst. Die Einsparungen haben die 
Mehrkosten überwogen. Einsparungen ergaben sich wie im Geschäftsjahr 2020 durch 
ausfallende Präsenzveranstaltungen, die entweder abgesagt oder durch Videokonfe-
renzen ersetzt wurden (Fachtage, Gremiensitzungen, Hessentag etc.). Die Erträge des 
Landesverbandes, insbesondere die Kirchenzuweisungen und die Mitgliedsbeiträge, 
werden von der Pandemie nicht nennenswert beeinflusst. 

Die Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage stellt sich für 2021 wie folgt dar: 

2. Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage der Diakonie Hessen  

Die Ertragslage hat sich selbstverständlich durch die Ausgliederung der RDW HN in 
die RDW HN gGmbH wesentlich verändert und ist nicht mehr vergleichbar mit den 
Gesamtergebnissen der Vorjahre. Die RDW HN trugen bisher über 70 % der betrieb-
lichen Erträge und Aufwendungen. So verzeichnete die Diakonie Hessen (gesamt) in 
2020 betriebliche Erträge von 115,4 Mio. € sowie betriebliche Aufwendungen von 
112,7 Mio. €. 2021 wurden betriebliche Erträge von 36,2 Mio. € sowie betriebliche Auf-
wendungen von 35,4 Mio. € erreicht. Daher wird im folgenden Berichtsteil ein Vergleich 
nur noch zwischen den sich jetzt noch im landesverbandlichen Diakonie Hessen e.V. 
befindlichen Betriebsteilen (Landesgeschäftsstelle mit Fröbelseminar und Freiwilligen-
dienste) gezogen, das Zahlenwerk der RDW HN wird nicht mehr aufgeführt.   
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Die betrieblichen Erträge konnten von 2020 auf 2021 stabil gehalten werden. Zwar 
gingen die Spenden und Kollekten sowie die Leistungsentgelte (die höheren Werte in 
2020 waren dem Schutzmaskenverkauf sowie der CORONA-Spendenunterstützung 
2020 geschuldet) erwartungsgemäß wieder zurück, doch die Zuschüsse der Gebiets-
körperschaften für die Freiwilligendienste und das Fröbelseminar sowie weitere sons-
tige Erträge wirkten dem entgegen. Insgesamt stiegen die betrieblichen Erträge von 
34,15 Mio. € auf 36,2 Mio. €.  

Der betriebliche Aufwand ist von 32,089 Mio. € auf 35,4 Mio. € angestiegen. Einspa-
rungen konnten hier im Personalkostenbereich vollzogen werden (von ca. 25 Mio. € 
2020 auf ca. 24,2 Mio. €). Verantwortlich dafür sind vor allem die Personalübertragung 
von Mitarbeitenden der Landesgeschäftsstelle an die entstandene RDW HN gGmbH, 
die im Vorjahr noch in der Landesgeschäftsstelle beschäftigt waren, sowie der Abbau 
einiger Stellen in 2021. Ebenso wirkten sich die 2020 erhöhten Instandsetzungskosten 
aus, die 2021 in dieser Höhe nicht mehr erreicht wurden. Weitere Einsparungen er-
folgten 2021 in diversen anderen Aufwandsbereichen des Wirtschaftsbedarfs sowie im 
Verwaltungsbereich – im Wirtschaftsbedarf waren 2020 z. B. die eingekauften und an 
die Mitglieder weiterveräußerten Schutzmasken verbucht. Die Einsparungen fielen in 
aller Regel pandemiebedingt an. 

Aufwandserhöhend (mehr als 2 Mio. €) wirkten sich seit 2021 die bis 2023 vereinbarten 
Mittelvergaben aus diversen Arbeitsgebieten und Kirchenmittel an die RDW HN 
gGmbH aus. Im Weiteren wurden aus 2021 erhebliche Zuschüsse jahresabgrenzungs-
bezogen als zweckgebundene Verbindlichkeit aufwandswirksam nach 2022 übertra-
gen. Dabei handelt es sich vorwiegend um 2021 pandemiebedingt nicht verausgabte 
Projektzuschüsse, die jeweils wie mit dem Zuschussgeber verabredet nun 2022 und 
2023 verwendet werden können.  

Das Betriebsergebnis laut Gewinn- und Verlustrechnung der Diakonie Hessen ver-
schlechtert sich per Saldo um ca. 1,4 Mio. € von 2,2 Mio. € auf 0,8 Mio. € 

Das Finanzergebnis der Diakonie Hessen ist mit dem der Vorjahre vergleichbar. Be-
dingt durch die Ausgliederungsbeschlüsse sind so gut wie alle Geldanlagen im Lan-
desverband verblieben. Das Finanzergebnis beträgt 2021 709 T€ und liegt damit ca. 
483 T€ über dem Finanzergebnis aus 2020. Hintergrund ist der stichtagsbezogene 
Börsenkurs zum Abschluss des Jahres 2021. Neben den weiterhin guten Dividenden-
einnahmen mussten 2021 kaum Wertberichtigungen eingestellt werden, außerdem 
konnten im Rahmen des volatilen Käufermarktes gute Verkaufserlöse erreicht werden.  

Das außerordentliche und periodenfremde Ergebnis 2021 ist aufwandsmäßig durch 
die Abschreibung der Beteiligung an der RDW HN gGmbH sowie die Einstellung einer 
Rückstellung für eine voraussichtliche Zahlungsbelastung von Rücklagenanteilen an 
die RDW HN gGmbH um 14,8 Mio. € massiv belastet und führt dazu, dass das sonst 
gute Jahresergebnis in Höhe von rund 1,6 Mio. € auf rund- 13,3 Mio. € abfällt. 



5

3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse nach Geschäftsbereichen: 

Erläuterungen zu den Tabellen:  

Die Tabelle VZÄ Mitarbeitende berücksichtigt in der Landesgeschäftsstelle nicht die Vorstände und 
Auszubildenden (2021= 2), im Fröbelseminar ohne Leitung und Praktikantenstellen (2021 = 6), die FWD 
ohne die Freiwilligen (2021 = 649) 

Für die Landesgeschäftsstelle  

Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen durch die neu definierten Leistungsbeziehun-
gen mit der entstandenen RDW HN gGmbH als auch das außerordentliche Ergebnis 
geprägt. Das schlechter ausgefallene Betriebsergebnis wird 2021 durch das bessere 
Finanzergebnis teilweise kompensiert. 

Für das Fröbelseminar 

Das Fröbelseminar hat ein fast unverändertes Jahresergebnis 2021 im Vergleich zu 
2020. Verbesserte Zuweisungen der Gebietskörperschaften durch die verbesserte 
Ausfinanzierung im Kita-Bereich konnten die erhöhten Aufwendungen vor allem im 
Wirtschaftsbereich auffangen. Durch nicht zu besetzende Personalstellen wurden 
auch die Personalkosten in Grenzen gehalten. Nachzahlungen von Kita-Beiträgen der 
Stadt Kassel von über 40 T€ für das Jahr 2020 sorgen für das sehr gute positive au-
ßerordentliche periodenfremde Ergebnis 2021. 

Für die Freiwilligendienste 

Auch die Freiwilligendienste haben ein relativ ausgeglichenes Jahr 2021 hinter sich 
gebracht. Leicht erhöhte Aufwendungen (vor allem im Personalbereich durch Stellen-
ausweitung) wurden durch höhere Zuschüsse und Leistungsentgelte teilweise wieder 
aufgefangen. Das leicht erhöhte außerordentliche Ergebnis durch für Vorjahre gege-
bene periodenfremd gebuchte Zuschüsse sowie ein verbessertes Finanzergebnis stüt-
zen das leicht verschlechterte Betriebsergebnis. 

Jahresergebnisse 2021

gerundet in Tsd EURO   

(Aufwand = -)
2021 2020

Verände

rung
2021 2020

Verände

rung
2021 2020

Verände

rung
2021 2020

Verände

rung

Erträge 19.109 17.420 1.689 8.109 8.167 -58 8.742 8.564 178 35.960 34.151 1.809 

Aufwendungen -19.708 -17.009 -2.699 -7.228 -7.152 -76 -8.216 -7.928 -288 -35.152 -32.089 -3.063 

Betriebsergebnis GuV -599 411 -1.010 881 1.015 -134 526 636 -110 808 2.062 -1.254 

Finanzergebnis 563 138 425 132 28 104 14 -2 16 709 164 545 

Außerordentliches und 

periodenfremdes 

Ergebnis

-14.910 418 -15.328 80 7 73 23 -4 27 -14.807 421 -15.228 

Steuern 0 -8 8 0 0 0 0 0 0 0 -8 8 

Jahresergebnisse 

gerundet
-14.946 959 -15.905 1.093 1.050 43 563 630 -67 -13.290 2.639 -15.929 

Landesgeschäftsstelle Fröbelseminar Freiwilligendienste Diakonie Hessen (gesamt)

2021 2020 Veränderung Bemerkung

Landesgeschäftsstelle 121,78 152,3 -30,52 davon ausgliederungsbedingt: -28,77 VZÄ

Fröbelseminar 82,8 81,3 1,5

Freiwilligendienste 34,85 33 1,85

Diakonie Hessen (gesamt) 239,43 266,6 -27,17

Veränderung Mitarbeitende (VZÄ):
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3.2  Vermögens- und Finanzlage des Diakonie Hessen e.V. (gesamt) 
Auch für den Vermögens- und Finanzbereich des Diakonie Hessen e.V. gelten die be-
reits oben zur Ertragslage getätigten Aussagen: Ein direkter Vergleich zwischen den 
Jahren 2020 und 2021 ist durch die Ausgliederung der regionalen diakonischen Werke 
in die RDW HN gGmbH nicht mehr möglich. Die Bilanzsumme 2020 betrug rd.  
81 Mio. €. Durch die Ausgliederung wurden Vermögensgegenstände und Schulden in 
einer Höhe von netto 11,2 Mio. € an die RDW HN gGmbH übertragen (vor allem Im-
mobilien). Die dafür eingestellte Beteiligung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 
2021 wie oben beschrieben voll abgeschrieben, so dass 2021 die Bilanz nun ein Ge-
samt-Vermögen in Höhe von rd. 56 Mio. € ausweist. Kapitalseitig werden diese von 
etwa 39,8 Mio. € Eigenkapital, ca. 1,5 Mio. € Sonderposten, rd. 5,1 Mio. € Rückstel-
lungen und etwa 9,2 Mio. € Verbindlichkeiten gedeckt.  

Insgesamt setzt sich das Vermögen des Diakonie Hessen e.V. zum 31.12.2021 vor 
allem aus Finanzanlagen und flüssigen Mitteln (über 36,4 Mio. €), Sachanlagen  
(9,5 Mio. €) und mit über 9,5 Mio. € aus Forderungen, insbesondere Ausleihungen und 
Forderungen gegenüber Mitgliedern, zusammen. 

Außerdem weist der Verein ein Treuhandvermögen für die Diakoniestationen in einer 
Höhe von rund 3,6 Mio. € außerhalb der Bilanz aus. Die Mittel sind zur Gänze durch 
eigene Liquidität gesichert und stehen jederzeit zur Auszahlung bereit. 

Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2021 rund 15,7 Mio. €, der Liquiditätsgrad II 
betrug 193,4 %. 

Der im Jahresergebnis 2021 vorweggenommene evtl. Vermögensverlust der Diakonie 
Hessen von bis zu 14,9 Mio. €, der durch die ggf. anstehende gegenwertlose Übertra-
gung der RDW HN gGmbH entsteht, führt bei der Diakonie Hessen weder zu einem 
Liquiditätsengpass noch zu einer Fehlstellung in der Bilanzstruktur. Insbesondere ist 
die Liquiditätssituation durch einen übertragungsbedingten Vermögensverlust nicht 
betroffen: Die Abschreibung des Beteiligungswerts an der gGmbH (ca. 11,2 Mio. €) ist 
nicht mit dem Abfluss von flüssigen Mittel, sondern mit einer entsprechenden Vermin-
derung des ausgewiesenen Eigenkapitals verbunden. Eine Forderung der gGmbH aus 
der zusätzlichen Rückstellung (ca. 3,7 Mio. €) ist von der Diakonie Hessen ggf. eben-
falls nicht mit liquiden Mitteln zu begleichen, sondern kann durch Aufrechnung geleistet 
werden, nachdem die Diakonie Hessen aus dem Jahr 2021 eine bilanzierte Forderung 
gegen die gGmbH in ähnlicher Höhe (3,7 Mio. €) ausweist.  

Die Vermögensabsicherung und Finanzlage betrachtet der Vorstand weiterhin als 
„gut“. 
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4. Entwicklung, Chancen und Risiken 
Die Ausgliederung der RDW HN ermöglicht für die Diakonie Hessen eine stärkere Kon-
zentration auf ihre Verbandsaufgaben. Mit diesem Ziel hat die Diakonie Hessen mit 
zeitlichem Schwerpunkt auf dem Geschäftsjahr 2021 einen Organisationsentwick-
lungsprozess durchgeführt. Dessen Bestandteile waren insbesondere  

- ein Strategieprozess,  
- Instrumente und Maßnahmen mit den Fokuspunkten Organisation, Führung 

und Kultur,  
- Instrumente und Maßnahmen zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Haus-

halts sowie  
- eine Überarbeitung der Verankerung der beiden besonderen Aspekte Digitali-

sierung und Kommunikation in der internen und externen Leistungsfähigkeit des 
Verbands.  

Die Ergebnisse des Organisationsentwicklungsprozesses bilden eine wesentliche 
Grundlage für die künftige Entwicklung der Diakonie Hessen. 

Im März 2022 hat der Aufsichtsrat die Strategie beschlossen, die im Rahmen des Or-
ganisationsentwicklungsprozesses erarbeitet worden war. Die Strategie wird in halb-
jährigen Zyklen von Maßnahmeprojekten sukzessive umgesetzt.  

Als ein Ergebnis des Organisationsentwicklungsprozesses wurden mit Wirkung ab Ap-
ril 2021 eine geänderte Aufbauorganisation und Leitungsstruktur umgesetzt. Insbeson-
dere wurde zwischen den Ebenen des Vorstands und der Abteilungs- bzw. Stabsstel-
lenleitungen eine neue Ebene von Bereichsleitungen eingeführt. Dies hat zu einer 
schnelleren Entscheidungsfähigkeit und einer die einzelnen Arbeitsbereiche besser 
zusammenführenden Steuerbarkeit der Organisation geführt.  

Schließlich sind auch die o. g. verbandlichen Entwicklungspunkte „Kommunikation“ 
und „Digitalisierung“ (neben dem in 2022 hinzugekommenen Entwicklungsaspekt 
„Nachhaltigkeit“) strukturell, konzeptionell und personell in die Aufbauorganisation, die 
im Rahmen des Organisationsentwicklungsprozesses angepasst worden ist, einge-
flossen.  

Weiterhin wurde zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts eine Berech-
nungs- und Betrachtungsweise entwickelt, um eine verlässliche Einschätzung zu der 
strukturellen Ausgeglichenheit des Haushalts der Diakonie Hessen treffen zu können. 
Auf dieser Grundlage wurde der Wirtschaftsplan 2022 erstmals seit mehreren Jahren 
wieder als ausgeglichener Planhaushalt verabschiedet; die Hochrechnungen für 2022 
zum Jahresende ergeben keine signifikanten Abweichungen aus dem geplanten lau-
fenden Geschäft.  

Der Vorstand sieht die Diakonie Hessen mit den Ergebnissen des Organisationsent-
wicklungsprozesses, die auch vom Aufsichtsrat entsprechend bestätigt worden sind, 
für die künftige Entwicklung des Verbands strategisch und strukturell zukunftsfähig 
aufgestellt.  
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Auch wirtschaftlich beurteilt der Vorstand die Verbandsentwicklung derzeit als stabil. 
Die Ausgliederung der RDW führt, wie das erste „getrennte“ Geschäftsjahr 2021 ge-
zeigt hat, im Ergebnis nicht zu dauerhaften Mehrkosten. 

Mittel- und längerfristige wirtschaftliche Risiken ergeben sich jedoch aus der verband-
lichen Finanzierungsstruktur der Diakonie Hessen:  

Während das Evangelische Fröbelseminar und die Evangelischen Freiwilligendienste 
über leistungsabhängige Erträge verfügen, die geeignet sind, die jeweiligen Arbeitsbe-
reiche auch künftig wirtschaftlich sicherzustellen, finanziert sich die Landesgeschäfts-
stelle zu wesentlichen Teilen aus Mitgliedsbeiträgen (aktuell 9,9 %) und Kirchenzuwei-
sungen (aktuell 29,2 %).  

Die Mitgliedsbeiträge sind gemäß der von der Mitgliederversammlung beschlossenen 
Mitgliedsbeitragsordnung zum größten Teil abhängig vom Umsatz der Mitglieder der 
Diakonie Hessen. Da sich die regelmäßigen Personal- und Sachkostensteigerungen 
der Mitglieder (in der grundsätzlichen Tendenz) auch in den Erträgen der Mitglieder 
abbilden, kann davon ausgegangen werden, dass die Erträge der Diakonie Hessen 
aus den Mitgliedsbeiträgen tendenziell entsprechend der Personal- und Sachkosten-
steigerungen ebenfalls steigen. Es verbleibt zwar ein gewisses Risiko, dass die Um-
sätze der Mitglieder und damit die Mitgliedsbeiträge durch den Rückgang von Ge-
schäftstätigkeit der Mitglieder oder durch Austritte aus der Diakonie Hessen sinken. 
Dies war in den vergangenen Jahren jedoch nicht zu beobachten und der Vorstand 
rechnet auch weiterhin nicht mit signifikanten Veränderungen.  

Anders verhält es sich mit den Kirchenzuweisungen. Nach der noch bis Ende des Jah-
res 2023 geltenden Finanzvereinbarung mit den Kirchen werden die Kirchenzuweisun-
gen zum Ausgleich von Personal- und Sachkostensteigerungen zwar ebenfalls dyna-
misiert. Davon wird jedoch ein 1%iger Einsparbeitrag in Abzug gebracht, so dass die 
jährlichen Kirchenzuweisungen in ihrer Struktur dauerhaft hinter den jährlichen Perso-
nal- und Sachkostensteigerungen zurückbleiben. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass 
die künftige Finanzvereinbarung mit den Kirchen, die ab dem Haushaltsjahr 2024 neu 
abzuschließen ist, entsprechend den wirtschaftlichen Konsolidierungsprozessen in 
den Kirchen auch für die Diakonie Hessen eine Mittelkürzung ergeben wird. Da die 
jeweiligen Synoden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sowie 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) erst in ihren Herbsttagun-
gen 2022 Grundsatzentscheidungen zu den künftigen kirchlichen Haushalten be-
schließen, konnte mit den Kirchen erst für das Frühjahr 2023 die Neuverhandlung der 
Finanzierungsvereinbarung mit der Diakonie Hessen ab 2024 vereinbart werden. Ab 
dem Jahr 2024 besteht daher noch keine wirtschaftliche Planungssicherheit für die 
Diakonie Hessen und das Risiko eines signifikanten Ertragsrückgangs. 

Der Vorstand begegnet dieser Planungsunsicherheit mit bereits gegenwärtig gegen-
steuernden Maßnahmen. Insbesondere bei freiwerdenden Stellen wird die Möglichkeit 
von Stelleneinsparungen geprüft. Ertragsseitig ist Gegenstand der verabschiedeten 
Strategie der Diakonie Hessen auch ein Schwerpunkt, die Finanzierung aus zusätzli-
chen Quellen zu erschließen. Auch daran wird im Zuge der Strategieumsetzung sei-
tens des Vorstands und der Bereichsleitungen gearbeitet.  
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Eine zum Jahresende 2022 anstehende wesentliche Veränderung der verbandlichen 
Aufstellung besteht in der bevorstehenden Übertragung der Abteilung Fachberatung 
Kindertagesstätten auf die EKKW. Ein entsprechender Teilbetriebsübergang wird zum 
1.1.2023 vorbereitet. Die Übertragung hat strategische Gründe auf Seiten der Kirche. 
Für die Diakonie Hessen wird sich die Übertragung ergebnisneutral darstellen. Die 
bisher für die Abteilung eingesetzten Eigenmittel der Diakonie Hessen werden aus der 
Kirchenzuweisung der EKKW finanziert, die die EKKW zum Zeitpunkt der Übertragung 
in entsprechender Höhe kürzen wird. 

Aus der weiterhin andauernden Corona-Pandemie erwartet der Vorstand Risiken nur 
sehr begrenzt. Wie bereits in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 werden sich voraus-
sichtlich auch weiterhin mehr Einsparungen als Mehrkosten ergeben.  

Für die Geschäftsfelder des Evangelischen Fröbelseminars und der Evangelischen 
Freiwilligendienste sieht der Vorstand gegenwärtig keine bevorstehenden Änderungen 
der Rahmenbedingungen im regulatorischen Bereich oder bei den Finanzierungsbe-
dingungen, auf die durch entsprechende Maßnahmen reagiert werden müsste. Nach 
der Wiederbesetzung der Leitung des Evangelischen Fröbelseminars im August 2021 
sind beide Geschäftsfelder auch auf der Führungsebene wieder stabil besetzt.  

5. Risikosteuerung 
Zur Steuerung der Risiken wird die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Ge-
schäftsbereiche und Arbeitsgebiete regelmäßig analysiert, Chancen und Risiken iden-
tifiziert und Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken und der Nutzung von Chancen 
definiert. Als wesentliche Risiken werden die Sicherstellung der Liquidität insbeson-
dere im Kontext der Entwicklung der Kirchenzuweisungen sowie ein effizienter Um-
gang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen betrachtet. Die Ressourcensteu-
erung erfolgt auf der Grundlage der Strategie der Diakonie Hessen. 

In 2021 wurden erneut auch das Management der pandemiebedingten Auswirkungen 
auf alle Tätigkeiten des Vereins und die Sicherstellung von Maßnahmen des Gesund-
heitsschutzes für Klient*innen und Mitarbeitende in den Risikokatalog aufgenommen. 

Die Risikosteuerung erfolgt insbesondere durch eine regelhafte Erstellung von Kenn-
zahlenberichten, ergänzt durch eine regelmäßige Finanz- und Liquiditätsplanung. Ab-
weichungen der Ist- zu Planzahlen werden regelmäßig analysiert.  

Geänderte Rahmenbedingungen z. B. aufgrund von Änderungen von Rechtsvorschrif-
ten, Personalbedarf- oder Infrastrukturentwicklungen werden unter Einbeziehung der 
jeweiligen Stabsabteilungen wie bspw. Recht, Personal, Liegenschaften analysiert. 
Die immer wichtiger werdende Absicherung der Bereitschaft der IT-Systeme und der 
Abwehr von Cyberangriffen erfolgt durch die Experten der IT-Abteilung in enger Zu-
sammenarbeit mit den externen IT-Dienstleistern der ECKD und der RDW HN gGmbH. 
Alle Stabstellen berichten bei Identifizierung von Risiken direkt an den für den Bereich 
verantwortlichen Vorstand. 
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Die Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung der Tochtergesellschaft RDW HN 
gGmbH erfolgt in quartalsweise tagenden Gesellschafterversammlungen. Daran neh-
men neben dem Vorstand auch Mitglieder des Aufsichtsrats und dessen Finanzaus-
schusses teil. Die Strukturbildung, die Leistungserbringung und die wirtschaftliche Ent-
wicklung der zum 1.1.2021 ausgegründeten RDW HN gGmbH verlaufen stabil. Eine 
Inanspruchnahme der Diakonie Hessen als risikotragende Muttergesellschaft ist we-
der erfolgt noch wird dieses erwartet.

Zur Sicherung von Betriebsrisiken wurden vom Diakonie Hessen e.V. verschiedene 
Versicherungen abgeschlossen (Haftpflicht-, Unfall-, Brandschutz-, Vermögensscha-
denversicherung). 

6. Prognose für das Geschäftsjahr 2022 
Für das Budgetjahr 2022 hat der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen im Dezember 2021 
ein Budget beschlossen, das mit einem Überschuss in Höhe von 266.657 € schließt. 

Die Prognoseberechnungen zum 31.12.2022 ergeben derzeit eine Ergebnisverbesse-
rung von ca. 500.000 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus pandemiebedingten Min-
derkosten infolge der Absage verschiedener Veranstaltungen sowie aus aufgrund ei-
nes Leitungswechsel im laufenden Jahr 2022 auf das Jahr 2023 verschobenen Pro-
jekten im Bereich Kommunikation.  

7. Gesamtbeurteilung: 
Der Vorstand sieht gegenwärtig keine existenzgefährdenden Risiken für den Diakonie 
Hessen e.V. 

Frankfurt a. M., den 17. August 2022 

Carsten Tag  Dr. Harald Clausen 
Vorstandsvorsitzender  Vorstand 



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V., 
Frankfurt am Main 

Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem- 
ber 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Diakonie Hessen – Diakoni-
sches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V., Frankfurt am Main, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember 2021 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ver-
eins. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit  
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtig- 
ten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,  
die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf  
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme),  
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Ver-
eins zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 



Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht be- 
inhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen 
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als  
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen  
beinhalten können. 



 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Vereins abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
prechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Vereins. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 



Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Darmstadt, am 17. August 2022 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Darmstadt

  

Mast Blum
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

(digital signiert) (digital signiert) 





Verwendungsvorbehalt 

Wir, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden 
Rechnungslegung im Auftrag des Unternehmens vorgenommen. Neben der gesetzlichen Funktion 
der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Be-
stätigungsvermerk ausschließlich an das Unternehmen und wurde zu dessen interner Verwendung 
erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. 
Das in dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen 
ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und nicht für andere 
als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder 
anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende 
schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam 
wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hin-
sichtlich nach seiner Erteilung eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 
keine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer 
Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er 
dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungs-
handlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 





Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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